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Aufmerksamkeitsfelder

Stellen Sie sich folgende ,Schulaufgabe‘ vor: Lena fährt mit der Bahn von Berlin
nachDresden. Vor der Abfahrt kauft sie Reiseproviant ein und auch nach der Ankunft
geht sie in den Supermarkt. Muss Lena a) sowohl am Abfahrts- als auch am An-
kunftsort beim Einkaufen einen Mund-Nase-Schutz tragen, b) nur in Berlin oder c)
nur in Dresden? Auf humorvolle und zeitgleich provokative Weise kritisierte ein
Beitrag der Tagesschau die Handhabung der Länder während der Corona-Pandemie.
Der Infektionsschutz als Teil des Gefahrenabwehrrechts ist zwar in Gestalt des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG)1 über die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz
durch den Bund legislativ ausgestaltet, die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen auf
der Ebene des Normenvollzugs sind wiederum von den Ländern selbständig
durchgeführt worden. Zumindest bezüglich der Verwaltungskompetenzen entspricht
dies den Vorgaben des Grundgesetzes. Es scheint jedoch in der verfassungsrechtli-
chen Kompetenzverteilung nicht einberechnet zu sein, dass dem Gefahrenabwehr-
recht Sachverhalte zugrunde liegen können, die sich nicht auf ein Bundesland be-
schränken, sondern die die Grenzen aus unterschiedlichen Gründen verwischen.
Sobald die Ländergrenzen überschritten werden, können die Gesetzgebung und der
Normenvollzug, die den Ländern im Regelfall ganzheitlich obliegen, nicht mehr im
Alleingang vorgenommen werden, ohne möglicherweise mit den Maßnahmen an-
derer Bundesländer zu kollidieren oder zumindest nicht unerhebliche Abweichungen
hervorzurufen. Angesichts der Eigenstaatlichkeit der Länder und dem daraus fol-
genden Recht, die in eigener Zuständigkeit liegenden Sachverhalte auch ohne
Einfluss von außen steuern zu können, würde dies zunächst kein Problem darstellen.
Besteht allerdings ein rechtliches oder tatsächliches Bedürfnis, die gefahrenab-
wehrrechtliche Rechtsetzung und Verwaltung abzustimmen, ist über eine Länder-
kooperation nachzudenken. Mit der länderübergreifenden Ausweitung eines ge-
fahrenabwehrrechtlichen Sachverhalts könnten sich folglich die Anforderungen an
die selbständige Länderregulierung verändern.

In diesem Zusammenhang ist der Blick auf den kooperativen Föderalismus zu
werfen, der sowohl die Zusammenarbeit der Länder mit dem Bund als auch der
Länder untereinander umfasst. Auch wenn der Bestand an Literatur2 zu diesem
Thema zum Zeitpunkt dieser Bearbeitung eher stiefmütterlich ausgeprägt ist, lässt
dies keineswegs auf ein Schattendasein schließen. Geprägt wird der Begriff des

1 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045).

2 Bspw. Grawert, Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern; Kisker, Koopera-
tion im Bundesstaat; Nutzhorn, Gemeinsame Trägerschaft von Einrichtungen.



kooperativen Föderalismus durch das „Prinzip, daß dort, wo Sachaufgaben eine
einheitliche und abgestimmte Zusammenarbeit aller Ebenen und Träger der öf-
fentlichen Verwaltung erfordern, eine Koordination und ein Zusammenwirken aller
Beteiligten, Bund, Länder und Gemeinden herbeigeführt wird“3. In der Verfassung
existieren lediglich zwei Ebenen des staatlichen Handelns: die Bundes- und die
Landesebene, deren kompetenzrechtliche Abgrenzung nach dem Grundgesetz lü-
ckenlos ist. Damit kann eine Kooperation nur zwischen diesen Ebenen und hin-
sichtlich der Länder auf derselben Ebene stattfinden. Die kooperativen Hand-
lungsformen reichen in der Praxis von informellen Gesprächen bis hin zu einer
gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung durch dazu eigens geschaffene Einrichtun-
gen.4 Wie diese Kooperation konkret auszusehen hat, soweit sie politisch überhaupt
gewollt ist und notwendig erscheint, wurde aber weder verfassungsrechtlich noch
einfachgesetzlich festgelegt. Sowohl die Ermächtigung als auch die Grenzen der
Kooperation können sich folglich nur aus allgemeinen Grundsätzen der Verfassung
ergeben. Insbesondere die Staatsstrukturprinzipien des Demokratie-, Bundesstaats-
und Rechtsstaatsprinzips sowie die Eigenstaatlichkeit der Länder sind an dieser
Stelle näher zu betrachten. Darüber hinaus ist nicht nur die bloße Möglichkeit einer
Kooperation in Betracht zu ziehen, sondern auch die Verpflichtung zusammenzu-
arbeiten. Inwieweit eine verpflichtende Zusammenarbeit im Sinne der Herstellung
von ,Einheitlichkeit‘ gefordert werden kann, soll anhand unions- und verfassungs-
rechtlicher Prinzipien und Gebote wie der Kohärenz oder der Systemgerechtigkeit
untersucht werden.

Während zum Einstieg in die Thematik das Infektionsschutzrecht verwendet
wurde, ist das Glücksspielrecht bereits über einem längeren Zeitraum im Zentrum
der Diskussion über die Effektivität und Erforderlichkeit von Länderzusammenar-
beit.5 Sowohl Glücksspielende als auch Glücksspielangebote halten sich nicht aus-
schließlich innerhalb eines Landes auf, stattdessen tragen die Mobilität der Bevöl-
kerung und die Ausweitung auf digitale Angebote zur Sprengung der Landesgrenzen
bei. Die Ausgangslage bildet die sog. duale Glücksspielordnung, die gesetzgeberi-
sche Regulierungsmöglichkeiten für den Bund über Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG sowie
für die Länder im Rahmen des Gefahrenabwehrrechts gemäß Art. 30, 70 Abs. 1 GG
vorsieht. Die Kompetenz zum Normenvollzug liegt ebenfalls bei den Ländern. Die
größten Herausforderungen bei der Regulierung bilden sowohl das Auseinander-
fallen der Kompetenzen als auch der Interessenkonflikt, einerseits die Gefahren des
Glücksspiels durch angemessene Restriktionen zu bekämpfen, andererseits den

3 Scheuner, DÖV 1966, 513 (518); Kropp, Kooperativer Föderalismus und Politikver-
flechtung, S. 13.

4 Sommermann, in: Huber/Voßkuhle, GG, Art. 20 Rn. 50.
5 So bspw. Fischer, Das Recht der Glücksspiele im Spannungsfeld; Fuchs, Das neue

Glücksspielrecht; Janich, Verfassungsrechtliche Aspekte des Ersten GlüÄndStV; Kirchhof,
Das Glücksspielkollegium; Klemm, Die bundeseinheitliche Glücksspielbehörde; Krüper,
Strukturfragen der Glücksspielregulierung; Makswit, Auswirkungen des Föderalismus im
GlücksspielR.

Aufmerksamkeitsfelder16

http://www.duncker-humblot.de


Spieltrieb der Bevölkerung durch entsprechende Angebote zu befriedigen. Den
Bundesländern kommt damit die Herkulesaufgabe zu, die divergierenden Interessen
einzubeziehen, gleichzeitig aber eine konsistente Linie zu führen, die territorial
begrenzte Zuständigkeit mithin auf einen grenzüberschreitenden Sachverhalt an-
zuwenden. So bildet die föderale Staatsstruktur der Bundesrepublik augenscheinlich
die Schwachstelle einer widerspruchsfreien Ordnung. Besondere Relevanz erlangt
das Erfordernis der Zusammenarbeit im Bundesstaat über das unionsrechtliche
Kohärenzgebot. So hat der EuGH hinsichtlich der deutschen Glücksspielregulierung
festgelegt, dass die Maßnahmen des Bundes und auch der Länder kohärent und
systematisch auf die Gefahrenabwehrziele ausgerichtet seien.6 Der Glücksspiel-
staatsvertrag aus dem Jahr 2021, der selbst eine Form der Länderzusammenarbeit
darstellt, führt – neben weiteren Maßnahmen – zwei Erneuerungen ein, die für die
Untersuchung der Instrumente des kooperativen Föderalismus wesentlich sind. Zum
einen sind bestimmte Formen des Online-Glücksspiels nun erlaubnisfähig, zum
anderen wird das bisher bestehende sog. Glücksspielkollegium7 durch die Ge-
meinsame Glücksspielbehörde der Länder abgelöst. Letztere soll im Sinne der
Anforderungen an eine Länderkooperation auf seine Verfassungsmäßigkeit und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten untersucht werden.

Das zweite Aufmerksamkeitsfeld des Infektionsschutzes wurde zu Beginn kurz
angesprochen. An Aktualität gewann es ab Dezember 2019, als erstmals aus Wuhan
in China von einem neuen Virus, dem sogenannten Coronavirus (SARS-CoV-2),
berichtet wurde, dessen stetig zunehmende Verbreitung den gesamten Globus in
einenAusnahmezustand versetzte. Die Infektionverursachte nicht nur aufgrund ihrer
rasanten Ausbreitung große Aufregung, sondern ebenso aufgrund der Mortalitäts-
rate, die insbesondere bei älteren Personen auffallend hoch war. Die zügige
Entwicklung des Virus erforderte daraufhin ebenso schnelle Reaktionen der
Staatsregierungen weltweit und so auch der Bundesrepublik. Im Vergleich zum
Glücksspielrecht kann das Infektionsschutzrecht (noch) keine gemeinsame Behörde
aufweisen, sondern stützte sich in Pandemiezeiten auf die Ministerpräsidenten-
konferenz mit zusätzlicher Beteiligung des Bundes als Kooperationsform. Auch
wenn es sich dabei nicht um eine verfestigte Einrichtung handelt, verdeutlichte der
Zusammenschluss, dass die Länder den Abstimmungsbedarf aufgrund des unauf-
haltsamen Virus gesehen haben und versuchten, ihn in die Praxis umzusetzen. Das
Infektionsschutzrecht unterliegt dabei der natürlichen Gegebenheit, dass sich die
Verbreitung einer Infektion nicht an Landesgrenzen hält. Ein Auseinanderfallen der

6 EuGH, C-316/07 u. a., ZfWG 2010, 332 (339) – Markus Stoß. Die deutsche Glücks-
spielregulierung war immer wieder unionsrechtlichen Bedenken ausgesetzt: zum Glücks-
spielstaatsvertrag 2008 bspw. EuGH, C-46/08 – NVwZ 2010, 1422 ff. – Carmen Media; zum
Glücksspielstaatsvertrag 2012 bspw. EuGH, C-336/14 – EuR 2016, 313 ff. – Ince; der Al-
leingang Schleswig-Holsteins stellte hingegen die Gesamtkohärenz des Bundesstaats nicht in
Frage, EuGH, C-156/13 – EuZW 2014, 628 ff. – Digibet/Albers.

7 Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Glücksspielkollegiums s. Bethge, ZfWG 2016,
386 ff.; Kirchhof, ZfWG 2015, 301 ff.; Kirchhof, NVwZ 2016, 124 ff.
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